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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 15/368, 15/1889 

Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das 
Erziehungs- und Unterrichtswesen 

§ 1 

Das Bayerische Gesetz über das Erziehungs- und Unter-
richtswesen (BayEUG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 31. Mai 2000 (GVBl S. 414, ber. S. 632, BayRS 
2230-1-1-UK), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juli 
2004 (GVBl S. 282), wird wie folgt geändert: 

1. Art. 59 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 2 wird aufgehoben; die bisherigen Sät-
ze 3 und 4 werden Sätze 2 und 3. 

b) Es wird folgender neuer Abs. 2 eingefügt: 

„(2) 1Die Lehrkräfte haben den in Art. 1 und 2 nie-
dergelegten Bildungs- und Erziehungsauftrag so-
wie die Lehrpläne und Richtlinien für den Unter-
richt und die Erziehung zu beachten. 2Sie müssen 
die verfassungsrechtlichen Grundwerte glaubhaft 
vermitteln. 3Äußere Symbole und Kleidungsstücke,  

die eine religiöse oder weltanschauliche Überzeu-
gung ausdrücken, dürfen von Lehrkräften im Un-
terricht nicht getragen werden, sofern die Symbole 
oder Kleidungsstücke bei den Schülerinnen und 
Schülern oder den Eltern auch als Ausdruck einer 
Haltung verstanden werden können, die mit den 
verfassungsrechtlichen Grundwerten und Bil-
dungszielen der Verfassung einschließlich den 
christlich-abendländischen Bildungs- und Kultur-
werten nicht vereinbar ist. 4Art. 84 Abs. 2 bleibt 
unberührt. 5Für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 
können im Einzelfall Ausnahmen von der Bestim-
mung des Satzes 3 zugelassen werden.“ 

c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3. 

2. In Art. 60 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „Abs. 1 Satz 
2“ durch die Worte „Abs. 2“ ersetzt. 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2005 in Kraft.  

Der Präsident  

I.V. 

Barbara Stamm 

I. Vizepräsidentin 


